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 Veröffentlicht am 09.11.1989

Norm

StPO §281 Abs1 Z5 A

StPO §285a Z2

Rechtssatz

Die prozeßordnungsgemäße Darstellung einer Mängelrüge hat zur Voraussetzung, daß formale Begründungsmängel

nicht bloß unter selektiver Zitierung aus dem Zusammenhang gelöster Begründungsteile behauptet, sondern derart

substantiiert werden, daß in eine argumentative Erörterung der aufgeworfenen Fragen eingetreten werden kann.
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